
Eintrittserklärung  
für natürliche Personen 
 
Hiermit erkläre ich meinen Eintritt in den „Förderverein Musikzweig Gymnasium 
Bondenwald e.V.“ (FMGB e.V.) und erkenne die Satzung an. 
 
Name, Vorname*:____________________________________________________________  

Straße*: _________________________________ PLZ/Ort*: _________________________ 

Telefon*: _____________________ E-Mail*: _____________________________________ 
(* Pflichtfelder) 
 
[Vor- und Zuname des Kindes: ___________________________________ Klasse:_______ ] 
 

 Ich bin daran interessiert per E-Mail über die Konzerttermine der Schule informiert zu 
werden. (Bitte ankreuzen, wenn gewünscht. Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden)  

Hinweis zum Datenschutz: Die personenbezogenen Daten werden für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses 
verarbeitet (z.B. Einladung zu Versammlungen, Beitragseinzug, Spendenbescheinigung). Die Daten werden nur intern 
verwendet und nicht weitergeleitet. Sie werden für die Dauer der Mitgliedschaft bzw. bis zum Ende der steuerlichen 
Aufbewahrungsfrist für die Spendenbescheinigung gespeichert. 
 
Der wiederkehrende Mitgliedsbeitrag beträgt für jedes Geschäftsjahr  (1.8.-31.7.) für natürliche 
Personen mindestens 10,- Euro. Dieser Beitrag ist jährlich im Voraus zu entrichten. 
 

Ich bin bereit, zur Unterstützung des Vereins und seiner Aufgaben einen jährlich 
wiederkehrenden Beitrag von EUR ___________ (mindestens 10,- Euro) zu entrichten. 
 
Zahlungsweise 
Der wiederkehrende Mitgliedsbeitrag wird einmal jährlich (im September des Geschäftsjahres) 
fällig. 
 
SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige den Förderverein Musikzweig Gymnasium Bondenwald e.V. (FMGB e.V.), den von mir zu 
zahlenden Mitgliedsbeitrag von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom FMGB e.V. 
auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es 
gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
Wenn das Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Geldinstitutes keine Verpflichtung zur 
Einlösung der Lastschrift. Die Kosten für eine eventuelle Rücklastschrift, egal aus welchem Grund, gehen zu Lasten des Mitglieds. 
Änderungen der Bankverbindung werden dem Verein umgehend mitgeteilt.  

IBAN: DE _________________________________________________________________ 

Gläubigeridentifikationsnummer: DE80ZZZ00000439782 
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. 
 
 
 
Hamburg, den ___________________Unterschrift: _______________________________ 
 
 
Bearbeitungsvermerke (wird vom Verein ausgefüllt) 
 
Mitgliedsnummer:________________________ Eintrittsdatum: ______________________________________ 

Gegenzeichnung: __________________________________________________________________________ 
 

FMGB e.V. 
Bondenwald 14b 
22453 Hamburg 
FMGB@gmx.de 

Bankverbindung: 
Hamburger Sparkasse  
IBAN: DE34 2005 0550 1216 1490 45 
BIC:  HASPDEHHXXX 

Eingetragen in das Vereinsregister beim Amtsgericht Hamburg   Nr.: VR 19214 



Satzung 
„Förderverein Musikzweig  
Gymnasium Bondenwald“ 

(nachfolgend Verein genannt) 
 

§ 1 Name und Sitz 
1. Der am 13.11.2006 gegründete Verein führt den 
Namen „Förderverein Musikzweig Gymnasium Bonden-
wald“. Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden. 
Nach der Eintragung führt der Verein den Namenszusatz 
„e.V.“. 
2. Der Verein hat seinen Sitz in Hamburg und ist im 
Vereinsregister beim Amtsgericht Hamburg eingetragen. 

§ 2 Zweckbestimmung 
1. Zweck des Vereins ist die Förderung der musikali-
schen Bildung und Erziehung am Gymnasium Bonden-
wald, im Besonderen die ideelle, finanzielle und materiel-
le Förderung aller am Gymnasium Bondenwald 
eingerichteten und tätigen Musikgruppen, unabhängig 
von der Klassenstufe oder Musikrichtung. 
2. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht 
durch: 
- die Erhebung von Mitgliedsbeiträgen, 
- die Beschaffung von Mitteln und Spenden (bei Veran-
staltungen, durch Firmenansprache, etc.), 
- die Durchführung von Öffentlichkeitsarbeit und Wer-
bung aller Art für den Verein bzw. die Ziele des Vereins, 
- die Bereitstellung von Materialien und finanziellen 
Mitteln zur Unterstützung der musikalischen Ausbildung 
der Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Bon-
denwald, 
- die kostengünstige Ausleihmöglichkeit von Instrumen-
ten für interessierte Schülerinnen und Schüler des 
Gymnasiums Bondenwald, 
- die organisatorische und finanzielle Unterstützung von 
musikalischen Veranstaltungen wie Präsentationen, 
Workshops und Musikproben- und Konzertreisen, 
- die Pflege der Verbundenheit der jeweils aktuellen und 
ehemaligen Eltern-, Schüler- und Lehrerschaft unterein-
ander. 

§ 3 Gemeinnützigkeit 
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „steuer-
begünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Der Verein 
ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigen-
wirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für 
die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des 
Vereins. Keine Person darf durch Ausgaben, die dem 
Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnis-
mäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

§ 4 Geschäftsjahr 
Das Geschäftsjahr ist das Schuljahr (1.8. – 31.7.). 

§ 5 Mitgliedschaft 
Mitglied kann jede natürliche oder juristische Person 
werden. Der Verein besteht aus aktiven und Fördermit-
gliedern (ordentliche Mitglieder) sowie aus Ehrenmitglie-
dern. Aktive Mitglieder sind die im Verein direkt mitarbei-
tenden Mitglieder. Fördermitglieder sind Mitglieder, die 
sich zwar nicht aktiv innerhalb des Vereins betätigen, 
jedoch die Ziele und auch den Zweck des Vereins in 
geeigneter Weise fördern und unterstützen. Zum Ehren-
mitglied werden Mitglieder ernannt, die sich in besonde-
rer Weise um den Verein oder den Musikbereich am 
Gymnasium Bondenwald verdient gemacht haben. 
Hierfür ist ein Beschluss der Mitgliederversammlung 
erforderlich. Ehrenmitglieder sind von der Beitragszah-
lung befreit, sie haben jedoch die gleichen Rechte und 
Pflichten wie ordentliche Mitglieder und können insbe-
sondere an sämtlichen öffentlichen Versammlungen und 
Sitzungen teilnehmen. 

§ 6 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
Die Mitglieder sind berechtigt, an allen angebotenen 
Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen und Informa-
tionen in Vereinsangelegenheiten zu erhalten. Sie haben 
darüber hinaus das Recht, gegenüber dem Vorstand und 
der Mitgliederversammlung Anträge zu stellen. In der 
Mitgliederversammlung kann das Stimmrecht nur per-
sönlich ausgeübt werden. Die Mitglieder sind verpflichtet, 
den Verein und den Vereinszweck – auch in der Öffent-
lichkeit – in ordnungsgemäßer Weise zu unterstützen. 

§ 7 Beginn und Ende der Mitgliedschaft 
Die Mitgliedschaft muss gegenüber dem Vorstand 
schriftlich beantragt werden. Über die schriftliche Bei-
trittserklärung entscheidet der Vorstand mit einfacher 
Stimmenmehrheit abschließend. Der Vorstand ist nicht 
verpflichtet, Ablehnungsgründe dem/der Antragsteller/in 
mitzuteilen. Der abgelehnte Antragsteller kann die 
Mitgliederversammlung anrufen, abschließend über 
seinen Mitgliedsantrag zu entscheiden. Die Mitglied-
schaft beginnt bei Annahme durch den Vorstand mit dem 
Eingang des unterzeichneten Beitrittsantrages. 
Die Mitgliedschaft endet durch freiwilligen Austritt, 
Ausschluss, Tod des Mitglieds oder Verlust der Rechts-

fähigkeit bei juristischen Personen. Die freiwillige Been-
digung der Mitgliedschaft muss durch schriftliche Kündi-
gung zum Ende des Geschäftsjahrs gegenüber dem 
Vorstand erklärt werden. Der Ausschluss eines Mitglieds 
mit sofortiger Wirkung und aus wichtigem Grund kann 
dann ausgesprochen werden, wenn das Mitglied in 
grober Weise gegen die Satzung, Ordnungen, den 
Satzungszweck oder die Vereinsinteressen verstößt. 
Über den Ausschluss eines Mitglieds entscheidet der 
Vorstand mit einfacher Stimmenmehrheit. Dem Mitglied 
ist unter Fristsetzung von zwei Wochen Gelegenheit zu 
geben, sich vor dem Vereinsausschluss zu den erhobe-
nen Vorwürfen zu äußern. Bei Beendigung der Mitglied-
schaft, gleich aus welchem Grund, erlöschen alle An-
sprüche aus dem Mitgliedsverhältnis. Eine Rückgewähr 
von Beiträgen, Spenden oder sonstigen Unterstützungs-
leistungen ist grundsätzlich ausgeschlossen. Der An-
spruch des Vereins auf rückständige Beitragsforderun-
gen bleibt hiervon unberührt. 

§ 8 Mitgliedsbeiträge 
Es wird ein Jahresbeitrag erhoben, der mit dem Beitritt 
zum Verein und dann jeweils zum Anfang des Ge-
schäftsjahres fällig wird. Für die Höhe der jährlichen 
Mitglieder- bzw. Förderbeiträge ist die jeweils gültige 
Beitragsordnung maßgebend, die von der Mitgliederver-
sammlung beschlossen wird. 

§ 9 Organe des Vereins 
Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitglie-
derversammlung. 

§ 10 Vorstand 
1. Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: ein 
Vorsitzender, ein stellvertretender Vorsitzender, ein 
Kassenwart, ein Schriftführer, ein Beisitzer. Sie werden 
von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 
2 Jahren gewählt. Zum Vorstand kann nur gewählt 
werden, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat. Auch 
Ehrenmitglieder können in den Vorstand gewählt wer-
den. Die unbegrenzte Wiederwahl von Vorstandsmitglie-
dern ist zulässig. Die Vorstandsmitglieder bleiben bis zur 
Wahl ihrer Nachfolger im Amt. 
2. Der Vorstand leitet verantwortlich die Vereinsarbeit. 
Er kann sich eine Geschäftsordnung sowie eine Finanz-
ordnung geben und kann besondere Aufgaben unter 
seinen Mitgliedern verteilen oder Ausschüsse für deren 
Bearbeitung oder Vorbereitung einsetzen. 
3. Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der erste 
Vorsitzende, der stellvertretende Vorsitzende sowie der 
Schriftführer. Zwei Vorstandsmitglieder vertreten den 
Verein gerichtlich und außergerichtlich gemeinsam. Für 
bestimmte Rechtsgeschäfte im Rahmen des gewöhnli-
chen Geschäftsbetriebs bei der Erledigung der sat-
zungsgemäßen Aufgaben des Vereins kann durch 
Vorstandsbeschluss einem Vorstandsmitglied Einzelver-
tretungsvollmacht erteilt werden. 
4. Die Vorstandschaft beschließt mit einfacher Stim-
menmehrheit. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn 
mindestens drei Mitglieder anwesend sind. Bei Stim-
mengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. 
5. Beschlüsse des Vorstands werden in einem Sit-
zungsprotokoll vom Schriftführer niedergelegt und von 
mindestens zwei vertretungsberechtigten Vorstandsmit-
gliedern unterzeichnet. 
6. Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf seiner 
Wahlzeit aus, ist der Vorstand berechtigt, ein kommissa-
risches Vorstandsmitglied zu berufen. Auf diese Weise 
bestimmte Vorstandsmitglieder bleiben bis zur nächsten 
Mitgliederversammlung im Amt. 
7. Der Vorstand wird ermächtigt, solche Satzungsände-
rungen selbstständig vorzunehmen, die das Registerge-
richt oder die Finanzbehörden aus vereins- oder steuer-
rechtlichen Gründen fordern. Über entsprechende 
Änderungen sind die Mitglieder spätestens auf der 
folgenden Mitgliederversammlung zu informieren. 
8. Die Haftung des Vorstands beschränkt sich auf 
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 
9. Der Vorstand ist für alle Aufgaben zuständig, die nicht 
ausdrücklich der Mitgliederversammlung zugewiesen 
sind. Er hat auf jeder ordentlichen Mitgliederversamm-
lung den Jahresbericht vorzulegen. 
10. Vorstandssitzungen werden vom Vorsitzenden 
einberufen; sie sind nicht öffentlich. 

§ 11 Mitgliederversammlung 
1. Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederver-
sammlung, sie hat insbesondere folgende Aufgaben: 
- Jahresbericht und Kassenbericht entgegenzunehmen 
und zu beraten, 
- die Höhe des Jahresbeitrags festzusetzen, 
- die Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder und 
der Kassenprüfer. Die Kassenprüfer dürfen weder dem 
Vorstand noch einem vom Vorstand berufenen Gremium 
angehören und nicht Angestellte des Vereins sein, 
- über die Satzung, Änderungen der Satzung sowie die 
Auflösung des Vereins zu bestimmen, 

- Beschlussfassung über die Berufung gegen einen 
Beschluss des Vorstandes über einen abgelehnten 
Aufnahmeantrag und über einen Ausschluss, 
- die Entlastung des Vorstands. 
2. Eine ordentliche Mitgliederversammlung wird vom 
Vorstand des Vereins nach Bedarf, mindestens aber 
einmal im Geschäftsjahr einberufen. Die Einladung 
erfolgt 14 Tage vorher schriftlich oder per E-Mail über die 
Mailingliste durch den Vorstand mit Bekanntgabe der 
vorläufig festgesetzten Tagesordnung an die dem Verein 
zuletzt bekannte Mitgliedsadresse. 
3. Die Tagesordnung der ordentlichen Mitgliederver-
sammlung hat insbesondere folgende Punkte zu umfas-
sen: Bericht des Vorstands, Bericht der Kassenprüfer, 
Entlastung des Vorstands, ggf. Wahl des Vorstands, ggf. 
Wahl von zwei Kassenprüfern, Festsetzung der Beiträge 
für das laufende Geschäftsjahr bzw. zur Verabschiedung 
von Beitragsordnungen, Beschlussfassung über vorlie-
gende Anträge. 
4. Anträge der Mitglieder zur Tagesordnung sind spätes-
tens zwei Wochen vor der Mitgliederversammlung beim 
Vereinsvorstand schriftlich einzureichen. Nachträglich 
eingereichte Tagesordnungspunkte müssen den Mitglie-
dern rechtzeitig vor Beginn der Mitgliederversammlung 
mitgeteilt werden. Spätere Anträge – auch während der 
Mitgliederversammlung gestellte Anträge – müssen auf 
die Tagesordnung gesetzt werden, wenn in der Mitglie-
derversammlung die Mehrheit der erschienenen stimm-
berechtigten Mitglieder der Behandlung der Anträge 
zustimmt (Dringlichkeitsanträge). 
5. Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitglieder-
versammlung des Vereins unverzüglich einzuberufen, 
wenn es das Interesse des Vereins erfordert oder wenn 
die Einberufung von mindestens 25% der stimmberech-
tigten Vereinsmitglieder dies schriftlich unter Angabe des 
Zwecks und der Gründe vom Vorstand verlangt. 
6. Der Vorsitzende oder sein Stellvertreter leitet die 
Mitgliederversammlung. Auf Vorschlag des/der Vorsit-
zenden oder bei Verhinderung der Vorstandsvorsitzen-
den kann die Mitgliederversammlung einen besonderen 
Versammlungsleiter bestimmen. Beschlüsse der Mitglie-
derversammlung werden in einem Protokoll innerhalb 
von zwei Wochen nach der Mitgliederversammlung 
niedergelegt und von zwei Vorstandsmitgliedern unter-
zeichnet. Das Protokoll kann von jedem Mitglied einge-
sehen werden. 

§ 12 Stimmrecht/Beschlussfähigkeit 
1. Stimmberechtigt sind ordentliche und Ehrenmitglie-
der. Jedes Mitglied hat mit Vollendung des 
18. Lebensjahrs eine Stimme, die nur persönlich ausge-
übt werden darf. 
2. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die 
Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.  
3. Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit 
einfacher Mehrheit. Stimmenthaltungen bleiben außer 
Betracht. Bei Stimmengleichheit gilt der gestellte Antrag 
als abgelehnt. 
4. Abstimmungen in der Mitgliederversammlung erfolgen 
offen durch Handaufheben oder Zuruf. 
5. Für Satzungsänderungen und Beschlüsse zur Auflö-
sung des Vereins ist eine Dreiviertel-Mehrheit der 
erschienenen Stimmberechtigten erforderlich. 

§ 13 Kassenprüfer 
Über die Jahresmitgliederversammlung sind zwei 
Kassenprüfer für die Dauer von 2 Jahren zu wählen. Die 
Kassenprüfer haben die Aufgabe, Rechnungsbelege 
sowie deren ordnungsgemäße Verbuchung und die 
Mittelverwendung zu prüfen und dabei insbesondere die 
satzungsgemäße und steuerlich korrekte Mittelverwen-
dung festzustellen. Die Prüfung erstreckt sich nicht auf 
die Zweckmäßigkeit der vom Vorstand getätigten Aufga-
ben. Die Kassenprüfer haben die Mitgliederversammlung 
über das Ergebnis der Kassenprüfung zu unterrichten. 
Die Kassenprüfer dürfen weder dem Vorstand noch 
einem vom Vorstand berufenen Gremium angehören 
und nicht Angestellte des Vereins sein. 

§ 14 Auflösung des Vereins 
1. Über die Auflösung des Vereins entscheidet die 
Mitgliederversammlung. 
2. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbe-
günstigter Zwecke, fällt das Vereinsvermögen an den 
Schulverein des Gymnasiums Bondenwald, der es 
unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, 
mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat 
(zweckgebunden zur Förderung der musikalischen 
Ausbildung der Schülerinnen und Schüler und musikali-
scher Veranstaltungen). 
3. Als Liquidatoren werden die im Amt befindlichen 
vertretungsberechtigten Vorstandsmitglieder bestimmt, 
soweit die Mitgliederversammlung nichts anderes 
abschließend beschließt. 
 

Februar 2016 


